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Erster Bürgermeister Andreas Horsche eröffnet um 19:04 Uhr die öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates Furth, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und 
Beschlussfähigkeit des Gemeinderates Furth fest. 
 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 
1 Genehmigung der letzten Niederschrift  

 
Beschluss Nr. 77: 
 
Der Gemeinderat genehmigt die Niederschriften der letzten öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 
14.06.2021. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 17     Nein 0     Anwesend 17   
 
 
2 Informationen und Bekanntgaben  

 
2.1 Geburtstage  

 
Bgm. Andreas Horsche gratuliert GR Andreas Kuttner nachträglich zum Geburtstag. 
 
2.2 Bürgerversammlung  

 
Bgm. Andreas Horsche gibt den Termin der Bürgerversammlung am 21.09.2021 um 19.00 Uhr im 
Biergarten des Klosterbräustüberls bekannt. Je nach Corona- oder Wetterlage könnte auch auf den 
Vorplatz des Seminar- und Schulungszentrum oder alternativ auch in die Mensa des 
Maristengymnasiums ausgewichen werden. 
  
 
3 Berichte Referenten  

 
3.1 Jugendreferentin GRin Marina Frank  

 
Jugendreferentin GRin Marina Frank informiert über folgendes: 
 

• Die Anmeldungsphase für das Ferienprogramm hat begonnen und die Nachfrage nach den 
Angeboten ist sehr hoch. 

 

• Für das Kulturfest „Voll fett“ liegen derzeit nur zwei Anmeldungen vor. Die Veranstaltung wird 
in mehreren Medien beworben und soll auf die ILE-Gemeinden erweitert werden. 

 

• Die U-18-Wahl findet am Freitag, 17. September 2021, vormittags als Urnenwahl in der 
Mensa des Maristengymnasiums Furth statt. Nachmittags haben die Wähler die Möglichkeit 
im Jugendraum ihre Stimme abzugeben.  
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4 Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes 
"Erweiterung Kleinfeld" mit Deckblatt Nr. 8 

 

 
Sachverhalt: 
 
Eingangs erläutert Bgm. Andreas Horsche detailliert das Bauvorhaben der Familie Tober. 
 
Der Entwurf des Deckblatts Nr. 8 zum Bebauungsplan „Erweiterung Kleinfeld“ wird dem Gremium 
vorgestellt. Ein Änderungsbeschluss aufgrund des Antrages der Familie Tober sollte gefasst 
werden.  
 
Das Planungsgebiet zum Deckblatt Nr. 8 soll eine geordnete städtebauliche Entwicklung auf dem 
derzeit 2030 m² großen Grundstück „Flurstraße 27, Fl-Nr. 532/7 der Gemarkung Furth“ ermöglichen. 
Es ist geplant, das Grundstück zu teilen, womit im Nachgang ein Grundstück mit ca. 1400 m² und 
ein Grundstück mit ca. 600 m² geschaffen werden könnte.  
 
Der rechtskräftige Bebauungsplan Erweiterung Kleinfeld samt Deckblatt Nr. 1 weist für dieses 
Grundstück im „allgemeinen Wohngebiet“ nur eine Baugrenze für ein Wohngebäude mit dem Maß 
der baulichen Nutzung von E+1 aus.  
Die Nachverdichtung und Nutzung innerörtlicher Flächenressourcen gehört zu den vordringlichen 
Zielsetzungen der Landes- und Regionalplanung und ist insofern wünschenswert. Das beantragte 
zusätzliche Gebäude scheint bezogen auf die gesamte Grundstücksflächen nicht zu groß, es bleibt 
bezüglich Wandhöhe und Zahl der Vollgeschoße im Rahmen der gültigen Festsetzungen des 
Bebauungsplanes.  
Durch die Festsetzung der Dachform des Hauptgebäudes als Sattel- oder Flachdach wird der 
Umgebungsbebauung insoweit auch entsprochen.  
 
Das Planungsgebiet liegt im Ortsteil Furth der Gemeinde Furth auf Fl-Nr. 532/7 der Gemarkung 
Furth am westlichen Ortsrand. Es wird im Norden umgeben von den Grundstücken „Flurstraße 25 
und 29“, im Osten von der Flurstraße 23 und 19, im Süden von den Grundstücken 17, 17 a und der 
Flurnummer 532/1 der Gemarkung Furth sowie im Westen von dem Grundstück Fl-Nr. 532, welches 
derzeit mit einem Lagerschuppen bebaut ist.  
 
Änderungsbeschluss Nr. 78: 
 
Beschluss ohne GR Helmut Eichstetter wegen persönlicher Beteiligung gemäß Art. 49 Abs. 1 GO. 
  
Der Bebauungsplan „Erweiterung Kleinfeld“ wird für das Grundstück Fl-Nr. 532/7 der Gemarkung 
Furth (Flurstraße 27) mit Deckblatt Nr. 8 für die Errichtung eines zusätzlichen Wohnhauses samt 
Garagenflächen im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB geändert.  
Mit dem Antragsteller ist ein städtebaulicher Vertrag abzuschließen, wonach dieser die Übernahme 
der Planungs- und Verwaltungskosten zusichert.  
Durch die Grundstückseigentümer ist vor Vermessung zur Teilung des Grundstücks eine 
Grunddienstbarkeit samt beschränkt persönlicher Dienstbarkeit zugunsten der Gemeinde Furth 
hinsichtlich Geh- und Fahrtrecht sowie Erschließung vorzulegen. Die Kosten für die zusätzliche 
Grundstückserschließung hat Familie Tober zu tragen, Festlegungen hierzu sind in einem 
städtebaulichen Vertrag zu treffen, da das Grundstück bereits über einen Kanalanschluss verfügt.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 16     Nein 0     Anwesend 17     Persönlich beteiligt 1   
 
4.1 Billigungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes 

"Erweiterung Kleinfeld" mit Deckblatt Nr. 8 
 

 
Billigungsbeschluss Nr. 79:  
 
Beschluss ohne GR Helmut Eichstetter wegen persönlicher Beteiligung gemäß Art. 49 Abs. 1 GO. 
 
Das Planungsbüro Gewies wird gebeten, den Lageplan auf dem Bebauungsplan noch im Maßstab 
1:000 darzustellen. Die NN-Höhe des FFB im Erdgeschoß sollte ebenfalls noch dargestellt werden, 
auf Vorschlag der Gemeinde auf 452 m ü NN. Die Zahl der Wohneinheiten sollte auf 2 Stück 
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festgesetzt werden. Redaktionelle Änderungen der Begründung zum Bebauungsplan werden 
verwaltungsseitig mit dem Büro abgesprochen.  
Der Vorentwurf des Deckblattes Nr. 8 zum Bebauungsplan „Erweiterung Kleinfeld“ vom 19.07.2021 
wird samt den heutigen Festlegungen gebilligt. Die frühzeitige Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung kann durch die Verwaltung durchgeführt werden.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 16     Nein 0     Anwesend 17     Persönlich beteiligt 1   
 
 
5 2. Ergänzung zum Überlassungsvertrag DjK Furth für 

Sportplatzgelände 
 

 
Sachverhalt: 
 
Zwischen der Gemeinde Furth und dem DjK-Sportverein Furth e.V. wurde mit Vertrag vom 
06.04.2000 und der 1. Ergänzung vom 14.10.2004 die Überlassung des Sportplatzgeländes 
vereinbart. 
Derzeit läuft der Überlassungszeitraum gemäß der 1. Ergänzung vom 14.10.2004 bis zum 
31.12.2028. 
Mit E-Mail vom 19. April 2021 teilte der DjK-Sportverein Furth e.V. mit, dass sie für die geplante 
Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED beim BLSV eine Förderung beantragt haben. 
Die Bezuschussung durch die Gemeinde erfolgte bereits mit Beschluss vom 14.12.2020. 
 
Seitens des BLSV wurde zum Zuschussantrag folgendes mitgeteilt: 
 
„Grundsätzlich können nur vereinseigene Sportstätten (welche ggf. auf einem, vom Verein langfristig 
gepachtetem Grundstück errichtet wurden) gefördert werden. 
Daher ist vorab definitiv zu klären, ob der Verein auch Bauherr der Flutlichtanlage war. 
Aus dem eingereichten Überlassungsvertrag ist eher zu schließen, dass es sich um eine kommunale 
Sportanlage handelt, welche dem Verein lediglich zur Nutzung zur Verfügung gestellt wird.“ 
 
Seitens der Verwaltung wurde daher überprüft, wer den Bauantrag zur Flutlichtanlage gestellt hat. 
Im gemeindlichen Archiv konnte kein Bauantrag gefunden werden. Auch die Nachfrage im 
Staatsarchiv blieb erfolglos. Nach Rücksprache mit dem DjK wurde die Anlage in den 70 er Jahren 
errichtet. Es ist davon auszugehen, dass die Anlage durch die Gemeinde errichtet wurde. 
  
Nach Teil I, Abschnitt C, Ziffer 2.4.3 der Sportförderrichtlinien können kommunale Anlagen nicht 
gefördert werden. 
 
Da der bereits beim BLSV vorgelegte Überlassungsvertrag inkl. 1. Ergänzung nicht den Vorgaben 
der Sportförderrichtlinien (SportFöR) des Freistaats Bayern entspricht (Laufzeit bis 31.12.2028) 
muss dieser verlängert bzw. angepasst werden. 
Die SportFöR geben Vorgaben bzgl. Laufzeit (Zweckbindungsfrist), Nutzungs- und 
Mitbenutzungsregelungen sowie Kündigungsbestimmungen eines Pachtverhältnisses vor. 
  
Nach Teil I, Abschnitt C, Ziffer 3.4.3 der Sportförderrichtlinien gilt: 
3.4.4 Das Nutzungsrecht nach Nr. 3.4.2 sowie das Hausrecht müssen auf die Dauer von mindestens 
25 Jahren (bei Bestandssicherungen bis 75.000 € Gesamtkosten mindestens zehn Jahre) ab 
Fertigstellung der Anlage unkündbar, unabdingbar und uneingeschränkt eingeräumt werden. Das 
gesetzliche Recht zur außerordentlichen fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund gemäß § 543 
BGB bleibt davon unberührt. 
 
I. Überlassungszeitraum (1. Ergänzung zum Überlassungsvertrag) 
Pkt. I: Die fest vereinbarte Vertragslaufzeit muss sich auf mind. 10 Jahre nach Fertigstellung der 
Umrüstung erstrecken. Also bis mind. bis 31.12.2031, wenn die Umrüstung noch dieses Jahr 
umgesetzt wird. Ansonsten entsprechend länger. 
 
V. Nutzung des Vertragsgegenstandes (urspr. Überlassungsvertrag) 
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Gemäß den SportFöR muss das Hausrecht und das Nutzungsrecht über die Sportanlage 
uneingeschränkt beim Verein liegen. Die Kommune kann sich kein Mitspracherecht über die 
Belegung vorbehalten. Das Weisungsrecht liegt beim Verein. 
Im Überlassungsvertrag vom 06.04.2000 ist der Pkt.V. zu streichen. 
Folgende Formulierung kann ersatzweise unter diesem Punkt aufgenommen werden: 
„Der Verein gestattet im Grundsatz die Mitbenutzung der Sportanlage durch umliegende Schulen, 
andere Sportvereine und Dritte, allerdings nur in dem Maße, wie dies im Rahmen der Förderung 
durch den Freistaat Bayern zulässig ist. Die Summe der schulischen und weiteren Nutzungen muss 
in ihrem Umfang und in ihrer Intensität klar hinter der Nutzung durch den Verein zurückbleiben. Die 
Nutzung durch den Verein hat Vorrang.“ 
Folgende Ergänzung soll daher abgeschlossen werden: 
 

2. Ergänzung zum Überlassungsvertrag vom 06.04.2000 
 
I. Der Überlassungszeitraum wird neu festgesetzt auf den Zeitraum von 01.01.2021 bis 

31.12.2032 
 
II. Das gesamte Sportplatzgelände wie unter Ziff. I. des Vertrages vom 06.04.2000 

beschrieben, beinhaltet neben dem Sportplatz, Vereinsheim, Umkleidekabine mit 
Nebenräumen, Tennisplätze und Stockbahn ebenfalls die Flutlichtanlage. 

 
III. Punkt V des Überlassungsvertrages vom 06.04.2000 wird folgendermaßen ersetzt: 

Der Verein gestattet im Grundsatz die Mitbenutzung der Sportanlage durch umliegende 
Schulen, andere Sportvereine und Dritte, allerdings nur in dem Maße, wie dies im Rahmen 
der Förderung durch den Freistaat Bayern zulässig ist. Die Summe der schulischen und 
weiteren Nutzungen muss in ihrem Umfang und in ihrer Intensität klar hinter der Nutzung 
durch den Verein zurückbleiben. Die Nutzung durch den Verein hat Vorrang.“ 

 
Beschluss Nr. 80: 
 
Der Gemeinderat Furth stimmt der vorgenannten 2. Ergänzung zum Überlassungsvertrag vom 
06.04.2021 mit dem DjK-Sportverein Furth e.V. bezüglich des Sportplatzgeländes zu. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 17     Nein 0     Anwesend 17   
 
 
6 Vorstellung Bericht Rechnungsprüfungsausschuss mit Feststellung 

des Jahresergebnisses 2019 
 

 
Sachverhalt: 
 
Am 11.06.2021 fand die örtliche Rechnungsprüfung der Gemeinde Furth durch den 
Rechnungsprüfungsausschuss statt. Die Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, 
Caroline Zeiler, gibt dem Gemeinderat den Bericht der örtlichen Prüfung der Jahresrechnung für das 
Haushaltsjahr 2019 bekannt. Die örtliche Prüfung hat ergeben, dass die Haushaltssatzung und 
Haushaltsplan eingehalten wurden, Beschlüsse ordnungsgemäß umgesetzt wurden, Ein- und 
Auszahlungen begründet und belegt waren, die Jahresrechnung ordnungsgemäß aufgestellt wurde 
und die Ausgaben unter der Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse als notwendig und 
angemessen anzusehen sind. Die festgestellten Haushaltsüberschreitungen konnten begründet 
werden. 
 
Bei Unklarheiten wurde von der Gemeindeverwaltung ausführlich Auskunft erteilt. Einwendungen 
gegen die Jahresrechnung 2019 wurden nicht erhoben. Folgende Punkte wurden 
schwerpunktmäßig stichprobenartig durch den Prüfungsausschuss geprüft: 
 

- Einhaltung Haushaltssatzung und Haushaltsplan 
- Begründung und Belegung von Ein- und Auszahlungen sowie ordnungsgemäße Aufstellung 

von Jahresrechnung und Vermögensnachweisen 
- Ordnungsgemäßes Verfahren bei Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen 
- Ordnungsgemäße Ausführung von Beschlüssen 



Sitzung des Gemeinderates Furth am 19.07.2021 Seite 7 von 7 
 

- Sind Ausgaben unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse als notwendig und 
angemessen anzusehen 

- Sind Buchungen ausreichend belegt 
 
Zur Prüfung lagen alle erforderlichen Unterlagen vor. 
 
Beschluss Nr. 81: 
 
Der Gemeinderat stellt die zur Jahresrechnung 2019 festgestellten Ergebnisse nach Art 102 Abs. 3 
GO fest. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 17     Nein 0     Anwesend 17   
 
7 Entlastung der Jahresrechnung 2019  

 
Beschluss Nr. 82: 
 
Zur Jahresabrechnung für das Haushaltsjahr 2019 wird für die festgestellten Ergebnisse gemäß Art 
102 Abs. 3 GO die Entlastung erteilt. 
 
Beschluss ohne Bgm. Andreas Horsche wegen persönlicher Beteiligung gemäß Art. 49 Abs. 1 GO. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 16     Nein 0     Anwesend 17     Persönlich beteiligt 1   
 
8 Verschiedenes, Wünsche, Anregungen  

 
8.1 Landgasthof Kollmeder  

 
2. Bgm. Josef Fürst teilt mit, dass der Landgasthof Kollmeder in Arth wieder geöffnet hat. 
 
8.2 Brunnen am Dorfplatz  

 
GR Helmut Eichstetter fragt nach, wie der Brunnen am Dorfplatz wieder zum Laufen gebracht wurde. 
Durch die Firma Elektro-Emslander wurde ein Magnetventil ausgetauscht. Ein kleiner Umbau zur 
Verhinderung der Veralgung wird demnächst noch durchgeführt. 
 
 
  
 
 
 
Mit Dank für die konstruktive Mitarbeit schließt Erster Bürgermeister Andreas Horsche um 19:28 Uhr 
die öffentliche Sitzung des Gemeinderates Furth. 
 
 
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
 
 
 
 
 
 

Andreas Horsche    Claudia Lange 
Erster Bürgermeister    Schriftführung 

 


